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Gemeinde Ostenfeld
- Der Bürgermeister -   

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Fortschreibung des 
Lärmaktionsplanes der Gemeinde Ostenfeld entsprechend § 3 II des 

Baugesetzbuches (BauGB) im Rahmen der Lärmaktionsplanung 

Mit der Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 2005 ist die Umsetzung der 
EU-Richtlinie von 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm in 
deutsches Recht erfolgt. Demnach sind u. a. Orte in der Nähe von 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von bisher über 6 Mio. 
Kfz/Jahr verpflichtet, Lärmkarten zu erstellen. In der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung 
wird dieser Richtwert nun auf 3 Mio. Kfz/Jahr reduziert.
Diese Lärmkarten wurden vom Land Schleswig-Holstein flächendeckend unter 
www.umweltdaten.landsh.de/laermatlas/ veröffentlicht. 

Die Städte und Gemeinden sollen Aktionspläne zur Regelung von Lärmproblemen 
und Lärmauswirkungen ausarbeiten und beschließen. 
Ziel dieser Aktionspläne soll sein, die Lärmbelastung zu reduzieren und die Anzahl 
der betroffenen Wohnungen und Menschen zu mindern. Die Aktionspläne sollen 
Hilfestellung bei unterschiedlichen Planungen des Untersuchungsraumes geben und 
vorhandenen Lärmbelastungen durch geeignete Maßnahmen begegnen.

Die auf der Grundlage des bestehenden Lärmaktionsplanes erstellte Fortschreibung 
des Entwurfs des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Ostenfeld liegt in der Zeit

vom 10.06.2013  bis zum 10.07.2013

in der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, Schulstraße 36, Zimmer 14 während der 
Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr aus.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf schriftlich oder 
während der Öffnungszeiten zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Ostenfeld, 30.05.2013

gez. Schumacher
Bürgermeister



Gemeinde Haßmoor   
- Der Bürgermeister -

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Fortschreibung des 
Lärmaktionsplanes der Gemeinde Haßmoor entsprechend § 3 II des 

Baugesetzbuches (BauGB) im Rahmen der Lärmaktionsplanung 

Mit der Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 2005 ist die Umsetzung der 
EU-Richtlinie von 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm in 
deutsches Recht erfolgt. Demnach sind u. a. Orte in der Nähe von 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von bisher über 6 Mio. 
Kfz/Jahr verpflichtet, Lärmkarten zu erstellen. In der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung 
wird dieser Richtwert nun auf 3 Mio. Kfz/Jahr reduziert.
Diese Lärmkarten wurden vom Land Schleswig-Holstein flächendeckend unter 
www.umweltdaten.landsh.de/laermatlas/ veröffentlicht. 

Die Städte und Gemeinden sollen Aktionspläne zur Regelung von Lärmproblemen 
und Lärmauswirkungen ausarbeiten und beschließen. 
Ziel dieser Aktionspläne soll sein, die Lärmbelastung zu reduzieren und die Anzahl 
der betroffenen Wohnungen und Menschen zu mindern. Die Aktionspläne sollen 
Hilfestellung bei unterschiedlichen Planungen des Untersuchungsraumes geben und 
vorhandenen Lärmbelastungen durch geeignete Maßnahmen begegnen. 

Die auf der Grundlage des bestehenden Lärmaktionsplanes erstellte Fortschreibung 
des Entwurfs des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Haßmoor  liegt in der Zeit

vom 10.06.2013  bis zum 10.07.2013

in der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, Schulstraße 36, Zimmer 14 während der 
Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr aus.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf schriftlich oder 
während der Öffnungszeiten zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Haßmoor, 30.05.2013

gez. Voss 
Bürgermeister



Gemeinde Bovenau       
- Der Bürgermeister - 

Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Fortschreibung des
Lärmaktionsplanes der Gemeinde Bovenau entsprechend § 3 II des 

Baugesetzbuches (BauGB) im Rahmen der Lärmaktionsplanung 

Mit der Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes 2005 ist die Umsetzung der 
EU-Richtlinie von 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm in 
deutsches Recht erfolgt. Demnach sind u. a. Orte in der Nähe von 
Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von bisher über 6 Mio. Kfz/Jahr
verpflichtet, Lärmkarten zu erstellen. In der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung wird dieser 
Richtwert nun auf 3 Mio. Kfz/Jahr reduziert.
Diese Lärmkarten wurden vom Land Schleswig-Holstein flächendeckend unter 
www.umweltdaten.landsh.de/laermatlas/ veröffentlicht. 

Die Städte und Gemeinden sollen Aktionspläne zur Regelung von Lärmproblemen und 
Lärmauswirkungen ausarbeiten und beschließen. 
Ziel dieser Aktionspläne soll sein, die Lärmbelastung zu reduzieren und die Anzahl der 
betroffenen Wohnungen und Menschen zu mindern. Die Aktionspläne sollen 
Hilfestellung bei unterschiedlichen Planungen des Untersuchungsraumes geben und 
vorhandenen Lärmbelastungen durch geeignete Maßnahmen begegnen.

Die auf der Grundlage des bestehenden Lärmaktionsplanes erstellte Fortschreibung des
Entwurfs des Lärmaktionsplanes der Gemeinde Bovenau  liegt in der Zeit

vom 10.06.2013 bis zum 10.07.2013

in der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, Schulstraße 36, Zimmer 14 während der 
Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr aus.

Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen zum Entwurf schriftlich oder 
während der Öffnungszeiten zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Lärmaktionsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Bovenau, 30.05.2013

gez. Liebsch
Bürgermeister















































































Wurfsendung

An alle 
Haushalte

der amtsangehörigen Gemeinden
des Amtes Eiderkanal  

Auskunft erteilt: Amt Eiderkanal
Verwaltungsstelle: Schacht-Audorf

Maike Loeck
Telefon: 04331 / 94 74-49
Telefax: 04331 / 94 74-77
Zimmer: 103
EMail: m.loeck@amt-eiderkanal.de
Internet: www.schacht-audorf.de
Az.: 453.66 – Loe

Im Mai 2013

Liebe Kinder, liebe Eltern!

Während der Schulsommerferien findet auch in diesem Jahr wieder die 

Aktion Ferienspaß  
der Gemeinde Schacht-Audorf

statt. Allen Kindern aus Schacht-Audorf und den amtsangehörigen Gemeinden des Am-
tes Eiderkanal bieten wir wieder interessante Veranstaltungen an. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bereits jetzt schon bei den Beauftragten der 
Gemeinde Schacht-Audorf, die mit der Durchführung der einzelnen Veranstaltungen   
betraut wurden, für ihr Engagement bedanken.

Der Eigenanteil beträgt in der Regel pro Kind und Veranstaltung mit dem Bus 10,- Euro, 
für Veranstaltungen, die keinen Bus benötigen, beträgt der Eigenanteil 2,- Euro pro Kind.

Ich wünsche allen viel Freude und gutes Gelingen bei den Veranstaltungen!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Reese

Eckard Reese

Rechtzeitige Anmeldungen sichern gute Plätze!



Termin Alter der 
Teilnehmer Veranstaltungen Anmeldung bei Anmeldung 

bis zum

26.06.2013
Fahrradtour mit Minigolf spielen in Rendsburg      
mit dem Jugendtreff "Point" ab 14.30 Uhr               
Eigenanteil: 2,- €

Frau Jastremski,            
Tel.: 43 72 563               
ab 15.00 Uhr    

20.06.2013

28.06.2013 6 - 15 Jahre

Spiel, Spaß und Grillen im Freizeitpark "Tolk-
Schau" mit der SG Schülldorf/Audorf und Vineta 
Audorf,                                                           
Abfahrt: 8.45 Uhr an der Schule Schacht-Audorf,   
Rückkehr: ca. 17.45 Uhr, Eigenanteil: 10,- €

Frau Bohn,              
Tel.: 33 72 960       

01.07.2013
Fahrt in den Hansa-Park mit der AWO,                   
Abfahrt: 9.00 Uhr an der Schule Schacht-Audorf, 
Rückkehr ca. 18.00 Uhr, Eigenanteil: 12,- €

Frau Martens,               
Tel.: 9 13 58 24.06.2013

02.07.2013
Schnuppertennis,                                                    
Treff: 14.00 Uhr auf dem Tennisplatz,                     
Ende: ca. 17.00 Uhr, Eigenanteil: 2,- €

Frau Latzel,                    
Tel.: 9 28 77                   
oder                      
jugendwart@tc-sad.de

25.06.2013

03.07.2013 Beautynachmittag ab 14.30 Uhr im Jugendtreff 
"Point", Eigenanteil: 2,- €

Frau Jastremski,            
Tel.: 43 72 563               
ab 15.00 Uhr    

01.07.2013

10.07.2013 Spiel und Spaß im und am Jugendtreff "Point"       
ab 14.30 Uhr, Eigenanteil: 2,- €

Frau Jastremski,            
Tel.: 43 72 563               
ab 15.00 Uhr    

05.07.2013

11.07.2013 ab 7 Jahre

Fahrt zu den Karl-May-Festspielen in Bad 
Segeberg mit dem DRK,                                          
Abfahrt: 13.00 Uhr an der Schule Schacht-Audorf, 
Rückkehr: ca. 19.00 Uhr,                             
Eigenanteil: 10,- €

Frau Rettstadt,          
Tel.: 9 12 66

12. - 
13.07.2013

ab 7 Jahre   
max. 20 

Teilnehmer

Gartenparty mit Übernachtung von 14.00 bis 
10.00 Uhr,                                                 
Eigenanteil: 7,50 €

Frau Bergmann              
Tel.: 70 86 68               
bitte auf AB sprechen

19.07.2013 7 - 14 Jahre

Kanutour auf der Treene,                                        
Abfahrt: 9.00 Uhr beim Feuerwehrgerätehaus,       
Rückkehr: ca. 16.00 Uhr,                                         
Eigenanteil: 10,- € bei Anmeldung

Kirchenbüro,                
Tel.: 9 11 69 05.07.2013

22.07.2013 5 - 10 Jahre

Erlebnisbauernhof Dätgen                                       
Wiesenrutscher, Tiere streicheln, Treckerausfahrt 
und vieles mehr                                                        
Abfahrt: 9.30 Uhr an der Schule Schacht-Audorf    
Rückkehr: ca.16.00 Uhr, Eigenanteil: 10,- €

Frau Bohn,              
Tel.: 33 72 960        

22. - 
23.07.2013 8 - 12 Jahre

Übernachtung auf dem Erlebsnisbauernhof 
Dätgen                                                                     
Schlafen im Heu, Lagerfeuer mit Stockbrot 
backen, Wiesenrutscher, Tiere streicheln und 
Spaß haben.                                                            
Abfahrt: 16.30 Uhr an der Schule Schacht-Audorf, 
Rückkehr: 11.00 Uhr ,                                              
Eigenanteil: 10,- €

Frau Alberti,                   
Tel.: 43 47 79

Aktion Ferienspaß 2013



Termin Alter der 
Teilnehmer Veranstaltungen Anmeldung bei Anmeldung 

bis zum

27.07.2013
ab 12 Jahre, 

max. 20 
Teilnehmer

Angeln am Nord-Ostsee-Kanal mit 
anschließendem Grillen,                                          
Treffpunkt: 14.00 Uhr bei Brauer´s Aalkate,            
Ende: ca. 18.00 Uhr, Eigenanteil 2,- €                     
Angelgeräte sollten möglichst mitgebracht 
werden, bei Bedarf können diese auch gestellt 
werden.

Herr Fischer,                  
Tel.: 01623272159 20.07.2013

31.07.2013

Schnitzeljagd mit anschließendem Grillen am 
Dörpsee,                                                        
Treffpunkt: 15.30 Uhr an der Schule Schacht-
Audorf, Eigenanteil: 2,- €

Frau Jacob,             
Tel.: 016096921797 
oder                         
sabrinajacob2@gmail.c
om

28.07.2013

01. - 
04.08.2013 6 -15 Jahre

Soccer-Academy des TSV Vineta Audorf für 
Jungs und Mädchen, täglich von 10.00 bis 16.00 
Uhr, Fußballkurs unter professioneller Anleitung 
(ehemalige Bundesliga-Profis)                                 
Kosten: 99,- € für Mitglieder des TSV Vineta,         
119,- € für Nichtmitglieder aus dem Amt 
Eiderkanal, ansonsten 129,- € pro Kind

Herr Bröse,                
Tel.: 0171/3331519 30.06.2013


